
Änderung des Gesetzes über die Einführung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches im Kanton Glarus
(Vom .....)

(Erlassen vom Landrat am .....)

I.

GS III B/1/1, Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches im Kanton Glarus (Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch; EG ZGB) 
vom 7. Mai 1911 (Stand 1. Januar 2020), wird wie folgt geändert:

Art.  15d (neu)
1 Der Regierungsrat regelt den Vollzug der gerichtlich angeordneten elektro-
nischen  Überwachung  zum  Schutz  gewaltbetroffener  Personen  (Art.  28c 
Abs. 1 ZGB und Art. 343 Abs. 1bis ZPO) in einer Verordnung.
2 Das zuständige Departement kann die technische Umsetzung beziehungs-
weise den Vollzug der elektronischen Überwachung einer Stelle ausserhalb 
der Verwaltung übertragen.
3 Das Gericht, das die elektronische Überwachung anordnet, auferlegt die 
Kosten des Vollzugs der überwachten Person unter Berücksichtigung ihrer 
finanziellen Verhältnisse.

II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderung tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2022 in Kraft und gilt bis 
zur nächsten ordentlichen Landsgemeinde.
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